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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. erinnert daran, dass die in der Strategie zur inneren Sicherheit benannten zentralen 
gemeinsamen Bedrohungen – insbesondere organisiertes Verbrechen, Terrorismus und 
Cyberkriminalität – unteilbare externe und interne Dimensionen haben und dass der 
Erfolg einer Reaktion von koordiniertem und kohärentem Handeln an beiden Fronten 
abhängt;

2. fordert daher die Kommission auf, eine Mitteilung auszuarbeiten, in der Leitlinien dazu 
aufgestellt sind, wie die Verbindung zwischen der externen und der internen Dimension 
der Europäischen Sicherheitsstrategie und der Strategie zur inneren Sicherheit am besten 
in übergreifende Ziele und konkrete Strategien umgesetzt werden kann;

3. unterstreicht die Bedeutung eines umfassenden Ansatzes zu einer EU-Sicherheitsstrategie, 
die auf einem ganzheitlichen Konzept menschlicher Sicherheit beruht, welche in der 
Förderung von Menschenrechten, Demokratie, Frieden und Stabilität verankert ist;

4. bekräftigt die Notwendigkeit, dass die EU in ihre Beziehungen mit Drittländern eine 
weitreichende Perspektive der menschlichen Sicherheit einbindet, insbesondere bei 
Grenzschutz, Migration, der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, Staatsversagen 
und Unterentwicklung;

5. fordert die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin, den Rat und die Kommission auf, die 
bestehenden Mechanismen der Koordinierung zwischen den Dienststellen und 
Einrichtungen im Bereich Justiz und Inneres (JI) einerseits und dem Europäischen 
Auswärtigen Dienst (EAD), einschließlich Missionen und Operationen im Rahmen der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), andererseits zu stärken und 
dabei insbesondere die neuen Möglichkeiten des EU-Lagezentrums für gemeinsame 
strategische Analysen, Gefahrenabschätzung und die rechtzeitige Information aller 
Beteiligten zu nutzen;

6. fordert die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin auf, sicherzustellen, dass Bedrohungen der 
inneren Sicherheit bei Instrumenten des auswärtigen Handelns der EU gebührend 
berücksichtigt und gegebenenfalls durch diese sowie auch durch die Einleitung von 
Missionen und Operationen der GSVP angemessen in Angriff genommen werden;

7. betont den Beitrag von Missionen und Operationen der GSVP zum Aufbau stabiler 
Institutionen, zur Bekämpfung von organisiertem Verbrechen und Korruption, zur 
Förderung von Rechtsstaatlichkeit und zur Wahrung von Frieden und Sicherheit, wodurch 
diese daran mitwirken, Staatsversagen zu verhindern und Zufluchtsorte für internationale 
kriminelle und terroristische Aktivitäten zu beseitigen; fordert die Mitgliedstaaten auf, 
diesen Beitrag der GSVP zur inneren Sicherheit dadurch zu würdigen, dass sie in ihren 
Polizei- und Justizsystemen nationale Strategien übernehmen, um die Teilnahme der 
eigenen Fachleute an Missionen der GSVP zu fördern;
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8. betont, dass es für den EAD notwendig ist, als ein Mittel zur praktischen Umsetzung des 
Bedarfs an besserer Koordination zwischen der internen und externen Dimension der EU-
Sicherheitsstrategien Fachleute für innere Sicherheit, insbesondere Fachleute für Polizei 
und Rechtsstaatlichkeit, zu beschäftigen und diese gegebenenfalls auch in EU-
Delegationen einzusetzen;

9. bekräftigt seine Forderung nach einer Stärkung der Kapazitäten der EU zur Reaktion auf 
Naturkatastrophen und vom Menschen verursachte Katastrophen sowohl innerhalb als 
auch außerhalb der EU und begrüßt die Empfehlungen der Kommission zur 
entsprechenden Überarbeitung des Zivilschutzrechts der EU;

10. fordert die Vizepräsidentin/Hohe Vertreterin und die Kommission auf, ihren – für 2011 
geplanten – Vorschlag zur Durchführung der Solidaritätsklausel vorzulegen, der keine 
bisherigen Initiativen duplizieren, sondern den Rahmen für Einsatz und Koordination 
verfügbarer Instrumente der EU und der Mitgliedstaaten, einschließlich der GSVP, unter 
den in Artikel 222 AEUV angeführten Umständen festlegen soll;

11. fordert eine größere Überwachungs- und Aufsichtsrolle für das EP im Rahmen der EU-
Strategie für innere Sicherheit; erinnert in diesem Zusammenhang an die Rolle, die das EP 
bei der Aufdeckung schwerwiegender Sicherheits- und Rechtsverstöße gespielt hat, die 
sich aus der Zusammenarbeit von EU-Regierungen mit dem Programm außerordentlicher 
Überstellungen der Regierung George W. Bush ergeben haben, und an die wesentliche 
demokratische Kontrolle, die das EP allgemein in Angelegenheiten der inneren und 
äußeren Sicherheit in Verzahnung mit den nationalen Parlamenten spielen kann;


